
Das Reichsgericht hat bereits im Jahre 1894 in einer Ur-
teilsbegründung ausgeführt, dass der Patient das Recht auf
eine angemessene Aufklärung über die Gefahren des ärzt-
lichen Eingriffs hat, in den er einwilligen soll. Dieser An-
spruch ist Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des Pa-
tienten über seine Person. Dieser Grundsatz gilt unverän-
dert auch heute noch: „Es sei der Patient davor zu schüt-
zen, dass sich der Arzt ein ihm nicht zustehendes Bevor-
mundungsrecht anmaßt.“1 Dieses Postulat gewährleistet
auch das Recht des Patienten, bezüglich seines Körpers und
seiner Gesundheit wissentlich sogar Entscheidungen zu
treffen, die nach allgemeiner oder wenigstens herrschen-
der ärztlicher Meinung verfehlt sind.2 Selbst bei vitaler In-
dikation eines Eingriffs verlangt das Selbstbestimmungs-
recht des Patienten, dass der Arzt ihm die Möglichkeit be-
lässt, über den Eingriff selbst zu entscheiden und ihn ge-
gebenenfalls abzulehnen, auch wenn ein solcher Entschluss
medizinisch unvernünftig ist.3

Ist ein medizinischer Eingriff ohne wirksame Einwilligung
vorgenommen worden und deshalb rechtswidrig, rechtfer-
tigen nachträgliche Befunde, die eine Indikation dafür er-
geben, regelmäßig den Eingriff nicht.4

Grundaufklärung

Die Grundaufklärung soll dem Patienten einen zutreffen-
den Eindruck von der Schwere des Eingriffs und von der
Art der Belastungen vermitteln, die für seine körperliche
Integrität und künftige Lebensführung auf ihn zukommen
können. Es ist dabei nicht erforderlich, alle denkbaren Ri-
siken medizinisch exakt zu beschreiben und Details hier-
zu anzugeben. Inhalt der Grundaufklärung ist stets, dass
der Patient auch einen Hinweis auf das schwerste in Be-
tracht kommende Risiko erhält, das dem Eingriff spezifisch
anhaftet.5 Allerdings muss nicht ohne Weiteres bei einer
bevorstehenden größeren Operation auf die entfernte Mög-
lichkeit hingewiesen werden, dass der Patient bei einem un-
günstigen Verlauf versterben kann.6

Die haftungsrechtliche Gefahr einer unterbliebenen Grund-
aufklärung ist sehr weitreichend. Der Arzt kann auch dann
haften, wenn sich ein relativ seltenes und möglicherweise
nicht aufklärungsbedürftiges Risiko verwirklicht.7 Das be-
ruht darauf, dass der eigenmächtige Eingriff nicht vorge-
nommen werden durfte und bei seinem pflichtgemäßen Un-
terbleiben der Patient nicht den aus der Behandlung her-
vorgegangenen Körper- oder Gesundheitsschaden erlitten
hätte.

Zur einer ausreichenden Grundaufklärung, also Vermitt-
lung eines allgemeinen Eindrucks von der Schwere des Ein-
griffs und den damit verbundenen Gefahren, gehört bei-
spielsweise bei operativen Korrekturen von Fehlstellungen
des großen Zehs (Hallux valgus), die in der Regel nicht zur
Abwendung akuter oder schwerwiegender Gefahren erfor-
derlich sind, auch der Hinweis auf das Risiko von (Teil-)Ver-
steifungen des betreffenden Gelenks.8
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Risikoaufklärung

Die Risikoaufklärung soll dem Patienten einen Überblick
über die Gefahren der Behandlung und das Misserfolgsri-
siko ermöglichen. 

Über ein Behandlungsrisiko ist in der Regel dann aufzu-
klären, wenn ernsthafte Stimmen in der medizinischen Wis-
senschaft auf bestimmte, mit einer Behandlung verbunde-
ne Gefahren hinweisen, die nicht lediglich als unbeachtli-
che Außenseitermeinungen abgetan werden können, son-
dern als gewichtige Warnung angesehen werden müssen.9

Dem Patienten müssen die Risiken nicht medizinisch exakt
und detailliert dargestellt werden. Ein allgemeines Bild von
der Schwere und Richtung eines Risikospektrums genügt.10

Der alleinige allgemeine Hinweis auf mögliche Komplika-
tionen als Folge des Eingriffs reicht nicht aus. 

Aufklärungsbedürftig sind ausschließlich typische Risi-
ken. Die Typizität eines Risikos hängt nicht von seiner sta-
tistischen Häufigkeit (zum Beispiel Infektion bei Operati-
on im Bauchraum) ab, sondern davon, ob das Risiko der Ei-
genart des Eingriffs spezifisch anhaftet (zum Beispiel Darm-
läsion bei Operation im Bauchraum). 

Der Patient ist grundsätzlich unabhängig von der Risiko-
häufigkeit und der Risikodichte aufzuklären.11 Etwas an-
deres kann gelten, wenn alternative Eingriffe mit unter-
schiedlicher Risikohäufigkeit und unterschiedlicher Er-
folgsaussicht zur Wahl stehen.

Ausschlaggebend ist vor allem, ob das betreffende Risiko
bei seiner Verwirklichung die Lebensführung des Patien-
ten besonders belastet.12 Dies hat zur Folge, dass grund-
sätzlich auch über extrem seltene Risiken aufzuklären ist,
wenn das Risiko für den Laien überraschend ist und des-
sen Kenntnis bei einem Durchschnittspatienten ohne me-
dizinische Vorbildung und ohne besondere Erfahrung mit
einer spezifischen Krankheitsvorgeschichte nicht voraus-
gesetzt werden kann.13

Ein Misserfolgsrisiko ist dann aufklärungsbedürftig, wenn
eine Operation zwar indiziert, aber nicht dringlich ist, und
anstelle der Zustandsverbesserung auch eine erhebliche
Verschlechterung eintreten kann.14

Über das Misserfolgsrisiko einer Operation ist selbst dann
aufzuklären, wenn der konkrete Eingriff in diesem Kran-
kenhaus noch nie misslungen ist. Die Aufklärung muss sich
insbesondere auf die Gefahr erstrecken, dass die Operati-
on sogar zu einer Verschlimmerung der Beschwerden füh-
ren kann.15

Risikoaufklärung bei vorhersehbarer 
Operationserweiterung

Besteht das Risiko einer Nachoperation, ist hierüber und
über deren spezifische Risiken aufzuklären.16

Beispiel: Besteht bei einer ordnungsgemäß durchgeführten
Operation (hier: Nierenbeckenplastik) ein Risiko (hier:
Anastomoseninsuffizienz), dessen Verwirklichung zu einer
Nachoperation mit erhöhtem Risiko einschneidender Fol-
gen für den Patienten (hier: Verlust einer Niere) führt, dann
ist der Patient auch über dieses Risiko der Nachoperation
schon vor dem ersten Eingriff aufzuklären.17

Bei im Voraus geplanten Operationen hat diese Aufklärung
sogar grundsätzlich schon bei der Festlegung des Operati-
onstermins zu erfolgen.18

Hat der Arzt vor der Operation Hinweise auf eine mögli-
cherweise erforderlich werdende Operationserweiterung
unterlassen und zeigt sich intraoperativ die Notwendigkeit
zu einem weiteren Eingriff, dann muss er, soweit dies mög-
lich ist, die Operation beenden und den Patienten nach Ab-
klingen der Narkoseeinwirkungen entsprechend aufklären
und seine Einwilligung in den zusätzlichen Eingriff einho-
len.19

Risikoaufklärung bei unvorhersehbarer
Operationserweiterung

Wenn der Arzt intraoperativ unvorhergesehen die Ent-
scheidung treffen muss, ob er eine mit Zustimmung des Pa-
tienten begonnene Operation erweitern oder sie abbrechen
und den Patienten dem Risiko einer neuen, unter Umstän-
den mit größeren Gefahren verbundenen, jedenfalls aber
weitere körperliche und seelische Beeinträchtigungen mit
sich bringenden Operation aussetzen soll, ist der mutmaß-
liche Wille des Patienten entscheidend. Liegen keine An-
haltspunkte dafür vor, dass sich der Patient anders ent-
schieden hätte, kann davon ausgegangen werden, dass sein
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(hypothetischer) Wille mit dem übereinstimmt, was ge-
meinhin als normal und vernünftig angesehen wird.19

Risikoaufklärung vor diagnostischen 
Eingriffen

Die Wichtigkeit diagnostischer Eingriffe kann sehr ver-
schieden sein. Auch in diesem Zusammenhang gilt der all-
gemeine Grundsatz der umgekehrten Proportionalität von
Indikationsgrad und Umfang der Risikoaufklärung. Zu-
sätzlich muss der Patient darüber informiert werden, was
der Eingriff für ihn im Hinblick auf dadurch ermöglichte Ge-
staltungen der Therapie erhoffen lässt.20 Dazu gehört, dass
der Patient vor dem diagnostischen Eingriff erfährt, was ihn
an Risiken erwartet, wenn der diagnostische Eingriff zu ei-
ner Op-Indikation führen würde. Wenn er das Risiko einer
solchen Operation nicht zu tragen bereit ist, wäre der di-
agnostische Eingriff (und die damit verbundenen Gefahr)
überflüssig.

Risikoaufklärung bei rein kosmetischen
Operationen

Der Patient muss bei kosmetischen Operationen, die nicht
der Heilung eines körperlichen Leidens, sondern einem äs-
thetischen Bedürfnis dienen, darüber unterrichtet werden,
welche Verbesserungen er günstigstenfalls erwarten kann,
und ihm müssen etwaige Risiken deutlich vor Augen ge-
stellt werden, damit er genau abwägen kann, ob er einen
etwaigen Misserfolg des ihn immerhin belastenden Ein-
griffs und darüber hinaus sogar bleibende Entstellungen
oder gesundheitliche Beeinträchtigungen in Kauf nehmen
will, selbst wenn diese auch nur entfernt als eine Folge des
Eingriffs in Betracht kommen. Die Rechtsprechung stellt
sehr strenge Anforderungen an eine schonungslose Auf-
klärung des Patienten vor einer kosmetischen Operation.21

Aufklärung über Behandlungsalternativen

Wegen der juristischen Konsequenzen ist die Differenzie-
rung wichtig, ob die Problematik einer Behandlungsalter-
native vorliegt oder ob es lediglich um die Wahl der Be-
handlungsmethode geht. Dies ist nach der jeweiligen Sach-
lage von Fall zu Fall zu entscheiden.

Die Wahl der richtigen Behandlungsmethode ist zu-
nächst allein Sache des Arztes.22 Bei gleichwertigen und an-
erkannten Operationsmethoden ist der Arzt nicht ver-

pflichtet, über einen Schulenstreit hinsichtlich der Vor- und
Nachteile der in Betracht kommenden Methoden aufzuklä-
ren.8

Über Behandlungsalternativen ist aufzuklären, wenn für
eine medizinisch sinnvolle und indizierte Therapie mehre-
re gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen, die zu jeweils unterschiedlichen Belastungen des
Patienten führen oder unterschiedliche Risiken und un-
terschiedliche Erfolgschancen bieten.23

Für das Bestehen einer Behandlungsalternative kann eine
unterschiedliche Qualität des Eingriffs bedeutsam sein, so
zum Beispiel bei abweichenden Eingriffsmethoden.24 Bei
gleichartig schwerwiegenden Eingriffen kann es in einge-
schränktem Maß auch darauf ankommen, ob ein signifi-
kanter Unterschied zwischen den mit den verschiedenen
Eingriffsarten verbundenen Risiken besteht. Dann ist eine
besondere und spezielle Aufklärung über die unterschied-
lichen Risiken erforderlich.25

Hat der Patient eine echte Wahlmöglichkeit, muss ihm die
Entscheidung darüber überlassen bleiben, auf welchem
Weg die Behandlung erfolgen soll und auf welches Risiko
er sich einlassen will. Besteht die Möglichkeit, eine Opera-
tion durch eine konservative Behandlung zu vermeiden,
und ist die Operation deshalb nur relativ indiziert, muss der
Patient hierüber aufgeklärt werden.26

Aufklärung bei Außenseitermethoden, 
Neulandmethoden, Heilversuchen

Dem Patienten muss unmissverständlich vermittelt werden,
dass die Anwendung einer Außenseitermethode, die An-
wendung neuer Behandlungsmethoden oder die Vornahme
von Heilversuchen mit neuen Medikamenten sich von her-
kömmlichen, bereits zum medizinischen Standard gehö-
renden Therapien vor allem dadurch unterscheidet, dass in
besonderem Maß mit bisher unbekannten Risiken und Ne-
benwirkungen zu rechnen ist.27

Der Verzicht des Patienten auf Aufklärung

Es gehört auch zur Selbstbestimmung des Patienten, dass
er auf eine Aufklärung über mögliche Gefahren verzichten
und dem Arzt seines Vertrauens freie Hand geben darf, viel-
leicht in dem nicht unvernünftigen Bestreben, sich selbst
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die Beunruhigung durch Einzelheiten einer Gefahr zu er-
sparen, nachdem er sich bereits von der Notwendigkeit ih-
rer Inkaufnahme überzeugt hat. Allerdings werden – da der
Patient schließlich wissen muss, worauf er verzichtet – an
die rechtliche Wirksamkeit eines Aufklärungsverzichts
des Patienten strenge Anforderungen geknüpft.28

Der Arzt sollte sich nicht ohne Not in die Lage begeben,
beweisen zu müssen, der Patient hätte gewusst, worauf
er verzichtet.

Der nicht aufklärungsbedürftige Patient

Die Selbstbestimmungsaufklärung ist entbehrlich, wenn
der Patient aus eigenem medizinischen Vorwissen (eigene
medizinische Fachqualifikation, Kenntnisse aus Vorbe-
handlung, allgemeine Vorkenntnis) ein hinreichendes all-
gemeines Bild der Situation hat oder weil er durch einen
vorbehandelnden Arzt im erforderlichen Umfang aufgeklärt
worden ist.29 Das gilt auch, soweit der Patient in einem nicht

allzu entfernten früheren Zeitpunkt für die Operation auf-
geklärt war und auch für eine wiederholte Operation ohne
geänderte Risiken.30

Die ordnungsgemäße Aufklärung des Patienten hat der
Arzt zu beweisen. Eine aussagekräftige Dokumentation
kann dabei helfen.
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Ärztekammer Niedersachsen und Kassenärztliche Verei-
nigung starten am 1. August den diesjährigen Wettbewerb
„Beste medizinische Website“. Bis zum 18. September kön-
nen sich dann niedersächsische Ärztinnen und Ärzte in Kli-
nik und Praxis mit einer eigenen Website über die Inter-
netseite der Ärztekammer (www.aekn.de) zur Teilnahme
am Wettbewerb anmelden. Erfolgreiche Teilnehmer erhal-
ten nicht nur einen der begehrten Buttons „Gute medizini-
sche Website“, sondern bei herausragender Qualität sogar
einen der drei Hauptpreise, die mit 1.500, 1.000 und 500
Euro dotiert sind.

Ein Sonderpreis „Patient Plus“ wird in diesem Jahr für die
Homepage vergeben, die in Zielgruppenansprache, Funk-
tionalität und Laienverständlichkeit ein Höchstmaß an Pa-
tientenorientierung aufweist. Um die richtige Wahl zu tref-
fen, haben Kammer und KV Prof. Dr. rer. biol. hum. Marie-
Luise Dierks (Medizinische Hochschule Hannover, Leiterin
des Forschungsschwerpunktes Patientenorientierung und
Gesundheitsbildung sowie der Patientenuniversität) in die
Wettbewerbsjury berufen.

Wer gut gerüstet mit dem eigenen Angebot in den Wettbe-
werb starten möchte, sollte die Internetpräsenz nach all-
gemeingültigen Qualitätsmerkmalen gestaltet haben, die in
der „Checkliste für die gute medizinische Website“ der Ärz-
tekammer vorgestellt werden.
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